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§ 218 ZPO
 ZPO - Zivilprozessordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

Jede Partei kann zur Begründung ihrer Anträge auch auf die ihr auf Veranlassung des Gegners zugestellten

Schriftstücke Bezug nehmen. Sie kann, wenn diese Schriftstücke in Verlust gerathen sind, und sich auch kein Exemplar

derselben bei Gericht be1ndet, verlangen, dass ihr der Gegner gestatte, auf ihre Kosten von den in seinen Händen

befindlichen bezüglichen Schriftstücken Abschriften zu nehmen.

In Kraft seit 01.01.1898 bis 31.12.9999
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